
Zeitschrift: Der Fourier : offizielles Organ des Schweizerischen Fourier-Verbandes
und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Herausgeber: Schweizerischer Fourierverband

Band: 58 (1985)

Heft: 7

Artikel: Das aktuelle Interview

Autor: Kernen, H.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-519133

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-519133
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Das aktuelle Interview

//e«re m/7 Oèers7 //. Ker«e«, C/ze/ßeto/o« Rec/mzmg.ywese« der OÄW.

Rfe/c/m.? wäre« d/'e gro.«7<?« Ä«derwnge« /m Rec/z-

«««gswese« wd/zre«d //zrer Zez7 z'm OAW?

Am Anfang meiner Tätigkeit beim OKK erlebte
ich den Übergang vom Aktivdienst zum Instruk-
tionsdienst. 1950 löste das neue Verwaltungsreg-
lement dasjenige von 1885 ab sowie die Instruk-
tion über die Verwaltung der militärischen
Schulen und Kurse (IV 47). Hervorstechendes
Merkmal war damals der Übergang von der Voll-
machtenregelung zum ordentlichen Recht und
die Aufhebung der Haushaltungskassen.

Nicht unerwähnt bleiben darf die Einführung
der Treibstoffkontingentierung im Jahre 1974

und zwei Jahre später die Gutschrift des nicht
beanspruchten Verpflegungskredits zugunsten
späterer Dienstleistungen.
Die letzten Jahre waren gekennzeichnet vom
immer noch laufenden Versuch «TRUBU»
sowie die Einführung des Fünffrankenbilletts
für den Urlaub.

ßege/ze« dz'e /zezdz'ge« Rec/znzmg.y/M/zre/'g/'zmdsdrz-
//c/z «oc/z d/eg/m'c/ze«Fe/z/erwze/h//zerM«d we/c/ze

Fe/z/er werde« vo« de« Rec/z«w«gs/ü/zre/7z am mez-
s7e« hega«ge«?

Ich spreche nicht gerne über Revisionsbemer-
kungen, weil der Grossteil der Truppenrech-
nungsführer sehr gute Arbeit leistet. Fehler
kamen früher vor und wir stellen auch heute
noch solche fest. Grösste Fehlerquelle ist nach
wie vor die Unterkunftsabrechnung. Wenn wir
in Betracht ziehen, dass viele Rechnungsführer
im Beruf ganz andere Aufgaben zu lösen haben
und sich für jeden Dienst neu in die umfang-
reiche Materie von Vorschriften einarbeiten
müssen, so darf das Resultat als erstaunlich gut
bezeichnet werden. Die wenigen Rechnungs-
führer, die zu wenig sorgfältig arbeiten, können
den guten Eindruck, den die Mehrheit hinter-
lässt, nicht herabmindern.
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Rrz'/z/zer« R/e s/c/z noe/z a« e/«e/z jpe/c/a/rw/rfre«
/is//, we/c/zer/« //zrerRe/c/z'o«/zVr.Tzz/se/ze« sorg/e?

Während meiner langen Dienstzeit beim OKK
haben sich zahlreiche Fälle ereignet, die als
spektakulär bezeichnet werden können. Auf
Einzelfälle einzugehen, würde den Rahmen die-
ses Interviews sprengen. Es handelte sich dabei
vorwiegend um recht grosse Schadenersatzfor-
derungen von Logisgebern im Zusammenhang
mit der Nichtbelegung von reservierten
Truppenunterkünften, um Schadenersatzbegeh-
ren von Angehörigen der Armee für persönli-
ches Eigentum, wobei hier die Palette von der
Privatbrille bis zum Privatauto reichte. Eher sei-
ten waren grössere Rückforderungen aus dem
Bereich der Truppenbuchhaltung zu verzeich-
nen.

Zahlreiche Fälle wurden durch die Rekurskom-
mission der eidgenössischen Militärverwaltung
entschieden, einzelne sogar durch das Bundes-
gericht.

Ro«z«z/ es* vor, rfa.MR/eRec/2«««g.s/Zi/zrerzwrRere/-
«zgz/«g rferR«c/z/za//z/«g azz/s ORRazz/&/e/e« z«/A-

sc«, orfersogar«ze/zr/«aA war«e« «z/Ase«, rfflws/e
z'/zre .ÖMc/z/2a//w«gen orfer rfze />ere/«/g/e« Rev/-
s/ow-s/ze/wer/cuMge« rfe«z (TOT e/nre/c/ze«?

Selbstverständlich müssen wir Einzelne immer
wieder mehrmals mahnen. Wir sind auch

gezwungen, gelegentlich säumige Rechnungs-
führer aufzubieten. Die Zahl der so Aufgebote-
nen macht aber kaum ein halbes Promille pro
Jahr aus. Sie fällt daher, gesamthaft gesehen,
kaum ins Gewicht.

Mmm( rf/e Za/z/ rferßr/7/e«- zz/zrf Z/Z/rz'ge« perso'«//-
c/ze« RcMrfe« e/zerzzz orfer o/z? fFe/z/zrfa, wasg/ow-
èe« R/e, Ar rfer Gr««rf rfa/rfr?

Die Zahl der Schadenersatzbegehren für per-
sönliches Eigentum des Angehörigen der
Armee ist in den letzten Jahren merklich
zurückgegangen. Den Hauptharst bilden nach
wie vor die Brillenschäden. Der Grund für die
rückläufige Tendenz liegt einerseits in einer bes-
seren Information in den Schulen, einer restrik-
tiven Entschädigungspraxis sowie einer ver-
mehrten Abgabe von Militärbrillen.
Ab 1985 werden die Rekruten mit der Kampf-
brille 85 ausgerüstet. Wir versprechen uns damit
einen erheblichen Rückgang der Auslagen für
die Reparatur und den Ersatz von Privatbrillen.

Re/rac/z/e« R/e rfe« fer,sz/e/z « TRURO» o/s Rr/o/g
w«rf e/zA/zrec/ze« rf/e Reszz/ra/e rfe« fons/W/unge«
rfes ORR?

Der Versuch «TRUBU» kann ohne Einschrän-
kung als grosser Erfolg gewertet werden. Unsere
Erwartungen wurden restlos erfüllt. Wir geste-
hen offen, dass wir uns die Einführung nicht so

reibungslos vorgestellt haben. Die wenigen Kri-
tiker möchten, dass der Sold wieder nach 10

Tagen ausbezahlt würde. Darauf zurückzukom-
men wäre aber kaum opportun, zumal der Buch-
haltungsabschluss nach 20 Tagen die grösste
Vereinfachung für den Truppenrechnungsführer
bedeutet.

Die gute Aufnahme des Versuchs «TRUBU»
spricht für ein wohl durchdachtes und ausgewo-
genes Konzept, das wir vorallem den verschiede-
nene Arbeitsgruppen zu verdanken haben.

/Torfe« R/e von rferfezz/e«rfe« /l«rferwHge« /«z Rec/z-

«//«gswese/z Re««/«A, we/c/ze /« Mfl/zerZzz/«/«/? /«

Rra/r /re/e« A'önzz/e«?

Das neue VR, welches voraussichtlich am
1. 1. 1987 in Kraft treten wird, bringt zweifellos
Neuerungen mit sich. Im Bereich des Rech-

nungswesens sind die wesentlichen Änderun-
gen dank dem Versuch «TRUBU» bereits in
Anwendung.
Obwohl das Datum der Inkraftsetzung noch
nicht bekannt ist, wird das Fünffrankenbillett
für den Urlaub auch im Wiederholungs- und
Ergänzungskurs eingeführt.
Ab 1. Januar 1986 wird voraussichtlich der
Marschbefehl als Fahrausweis bzw. als Billett
anerkannt. Beim Einrücken wird es somit nicht
mehr nötig sein, vorher am Bahnschalter ein Bil-
lett zu lösen.

Möc/z/e« R/e «oc/z zrge«rf e/«e« JKm/zsc/z orfer e/'/z

/I«//ege« a« rf/e Ree/z«M«g,y/w/zrer r/c/z/ezz?

Es ist mein Wunsch, dass die Hellgrünen die
Tätigkeit des OKK als Dienstleistung zu Gun-
sten der Truppe und unserer Armee schlechthin
verstehen, obwohl wir gelegentlich auch unbe-
queme Entscheidungen treffen müssen.

fer/asse« R/e «z/7 //zrer Rert.y/o«/erM«g a«c/z rfe«

/ze//grz7«e« Dze/zs/ orfer rfe-sc/zrfj/zge« R/e s/c/z awc/z

«oc/z /« ZuArw«//, v/eZ/e/c/zr «A //orfrfy, a«/rfze.se/«
Gerf/er?
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Ich habe fast mein ganzes Leben dem hellgrü-
nen Dienst gewidmet, sei es beim QKK oder als
Klassenlehrer in zahlreichen Schulen und Kur-
sen. Ich bitte daher um Verständnis, wenn ich
nun Jüngeren Platz mache, um mich Hobbys
zuwenden zu können, die ich Zeit meines
Lebens verdrängen musste. Dies will aber nicht
heissen, dass ich nicht gerne diesem oder jenem
Kameraden behilflich bin, soweit der Rat eines

Ehernaligen erforderlich ist.

7)z> AehaAz/ozz w/zzzsc/zr OôétV Alerwe« zwr ievor-
sfe/zezzz/ez? /Vzzszozzzerazzg a//es Gzz/e zzzzz/ zzoc/z

v/e/e sc/zözze ./a/zze //« Afre/se se/«er Hwge/zoV/gew.

Für se/zzezz grosse« F/'w.va/z zzzgzzzzstezz zz/zserer
Hrzzzee sowz'e azze/z zz/zserer ZezJsr/zrz/z' r/azzAez; H'/r
z'/zzzz ree/zt /zerz/z'c/z.

fMrj

OKK-Information

/zz zzzz^erezw zA/7ce/ zc/Vezzeruzzgezz ah 7. /. 55» (7-owrzer TW. 7 vozzz ,/azzzzaz' 7955J /zaöezz wz'r zzzzs-ererz Leserzz

ver.s/zroc/zezz, vz'e zzz orz'ezztz'erezz so/za/c/ z'zz zferSefrze/zs'S-to/Tvers'orgzzzzg e/erHrzzzee Hrze/erzzzzgezz zzz/b/ge <7er

F/zz/ü/zrazzg vozz 6/ez/rez'errz Sezzzz'zz ez'zztreZezz würz/ezz.

7)er O/zerAvzegsicozzzzzzz'ssar, a/s Fräszf/ezzz z/er ATozzzzzzzss/ozz //z'r 5eZrze7zss?Oj/7e z/es FMZ), Aar azzz 5. Maz

7955/o/gezzz/e Orzezzzzerz/zzg er/assezz:

Orientierung über die Einführung von Normalbenzin bleifrei in der Armee und Bundesverwaltung

«Gestützt auf die vom Bundesrat, im Rahmen
des Massnahmekataloges gegen das Waldster-
ben, beschlossene Einführung von Normalben-
zin bleifrei (März 1984) und die Beschaffung von
Bundesfahrzeugen mit Katalysatoren oder
gleichwertigen Systemen (November 1984), hat
die Kommission für Betriebsstoffe des Eidg.
Militärdepartementes nach Prüfung aller Pro-
bleme, die sich dadurch in anlagetechnischen,
betrieblichen und logistischen Bereichen und
im Sektor Fahrzeuge und Aggregate ergaben,
folgende Massnahmen, gültig ab 1. Juli 1985,

getroffen:

1. Verwendung von Normalbenzin bleifrei

Katalysatorfahrzeuge sind zwingend mit Benzin
bleifrei zu fahren.

Fahrzeuge, welche bleifrei betrieben werden
können, haben ab 1. 7. 85, wenn möglich, blei-
frei zu tanken.

Eine grosse Anzahl von Fahrzeugen, vorallem
Geländefahrzeuge, benötigen weiterhin verblei-
tes Normalbenzin.

Beim Tankeinfüllstutzen der Fahrzeuge der
Armee und Bundesverwaltung, die mit einer
besonderen Art von Benzin (bleifrei, verbleites
Normal- oder Superbenzin) fahren müssen, wird

eine entsprechende Selbstklebeetikette ange-
bracht.

Die Umstellung auf />/e/yraz>s ßezzzz'z;//zz- Gerate
hat auf den 1. Mai 1986 zu erfolgen.

2. Bezug von bleifreiem Normalbenzin

Bei allen militärischen Tankstellen kann ab

1. 7. 85 Normalbenzin bleifrei bezogen werden.
Die Abgabe erfolgt ab Tanksäule oder ab Kani-
ster.

3. Benzin für Koch- und Beleuchtungszwecke

Normalbenzin bleifrei kann, anstelle von Rein-
benzin, für die dem Korpsmaterial zugeteilten
Koch- und Beleuchtungsapparate verwendet
werden

Die Gruppe für Rüstungsdienste und die Kriegs-
materialverwaltung sind für den Erlass techni-
scher Weisungen und die Kennzeichnung aller
Bundesfahrzeuge besorgt. Die Orientierung der

Truppe und der Instruktoren erfolgt durch das

Bundesamt für Transporttruppen.
Zur Zeit wird über den Ersatz von Normalben-
zin bleifrei durch Superbenzin bleifrei disku-
tiert. Sobald verbindliche Angaben über dessen

Einführung vorliegen, werden die entsprechen-
den ergänzenden Weisungen für die Armee
erlassen».
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